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auf Grund der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit uns aus unserer Misere

retten kann, griff ich vor zwanzig Jahren zum Wanderstabe und zog

an den Rhein, wo (damals vor 50, jetzt vor 70 Jahren) der französische

Prozeß in deutschen Landen eingeführt und seither als die größte

Errungenschaft der kurzen Franzosenherrschaft festgehalten wurde.

In den Advokatenstuben und Gerichtsregiftraturen fand ich wenig,

aber desto mehr in den Gerichtssälen, in welchen sich in lebendiger

Weise die Prozesse abspielen.

Die regelmäßige Prozeßdauer von drei Monaten, die kurze klare

Verhandlung, die durch die Oeffentlichkeit controlirte Anständigkeit der

Vertreter, welche sich kein Ableugnen von Thatsachen und Rabulistereien

irgendwelcher Art erlaubten, die verhältnißmäßig geringen Kosten, wie

waren sic im Contraste mit unseren, durch Jahren sich hinschlep¬

penden Prozessen, den weitläufigen verwirrten und verwirrende»
Schriften, der jeder Moral hohnsprechenden Weise der Ver¬

tretung, dem Ableugnen und Verdrehe» des Thatsächlichen und

dem mit allen diesem unvermeidlichen Aufwande an Geld!
Dazu nirgends eine Klage — weder von Parteien, noch Anwälten

noch Richtern —, im Gegentheile die größte Zufriedenheit mit den

Institutionen und freudiges Zusammenwirken — auch wieder ein Contrast

zu unseren allgemeinen Jeremiaden über die Prozeßnoth und der gegen¬

seitigen ungemüthlichen Erbfeindschaft zwischen Magistratur und An¬

waltschaft.
War es ein Wunder, daß ich mich für die Institution eines

Civilprozcsfes auf Grund der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit begeisterte

und seither treu und redlich für dessen Einführung in Oesterreich wirkte?

Seither haben nach und nach auch andere deutsche Staaten —

zuerst Hannover, dann Baden, Würtcmberg, Baiern — zur allgemeinen

Befriedigung diese Prozeßreform eingeführt, und in kürzester Zeit wird

über ganz Deutschland, dessen oberstes Gericht in Handelssachen bis vor

Kurzem mit nicht weniger als zweiunddreißig verschiedenen Prozeß¬

ordnungen sich zu befassen hatte, das mündliche Civilverfahren nach

Einem Gesetze gelten.
Deutschland, welches die verschiedenartigsten Prozeß-Formen und

Rechtsgewohnheitcn, dabei viele politische Bedenken gewichtigster Art,

zu überwinden hatte, hat vor etwa fünf Jahren die legislative Arbeit be¬

gonnen und der Reichstag nahm die ihm vorgelegte Prozeßordnung an.
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